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Beschluss des Gesamtkirchengemeinderats vom 05.12.2019 
 

Gültig ab 01.01.2020 
 
 



 
 
A.  ALLGEMEINES 

 
1. Die kirchlichen Räume werden primär für Veranstaltungen der 

Evangelischen Kirchengemeinden genutzt. 
2. In Ausnahmefällen können die Räume zu privaten, öffentlichen oder 

gewerblichen Zwecken vermietet werden, sofern der Charakter der 
Veranstaltung nicht der christlichen Weltanschauung widerspricht. 

3. Bei der Vergabe der Räume ist den Veranstaltern der Vorzug zu geben, 
denen die Kirchengemeinden verpflichtet sind. 

4. Die Reservierung der Räume durch private, öffentliche oder gewerbliche 
Nutzer sollte spätestens 14 Tage vor dem gewünschten Termin erfolgen. 
Die Reservierung sollte schriftlich beantragt werden. 

5. Werden die Räume später als 14 Tage vor dem Veranstaltungstermin 
storniert, kann 50% der vereinbarten Miete als Entschädigung berechnet 
werden. Wird eine Trauung später als 14 Tage vor dem Hochzeitstermin 
storniert, wird eine Ausfallentschädigung in Höhe von 50,00 € berechnet. 

6. Für alle vom Mieter oder von Dritten eingebrachten Gegenstände übernimmt 
der Vermieter keinerlei Haftung. 

7. Der Mieter haftet für alle Schäden, die bei seiner Veranstaltung verursacht 
werden. 

8. Die Haus- und Benutzungsordnungen sind zu beachten. 
 
 

B.  ALLGEMEINE GEBÜHRENREGELUNGEN 
 
1. In den Gebühren sind die Kosten für den normalen Reinigungsaufwand, 

Strom, Heizung und Wasser enthalten. Die Küchenbenutzung wird nach 
Abschnitt C. abgerechnet. Darüber hinaus gehender Aufwand (z. B. für 
Nachreinigung oder Bestuhlung) wird separat in Rechnung gestellt. Der 
zusätzliche Einsatz von Mesner-/Hausmeisterpersonal wird mit 35,00 € je 
Std. berechnet. 

2. Der Nachlass bei der Vergabe an aktive und ehemalige, haupt- und ehren-
amtliche kirchliche Mitarbeiter bei familiären Anlässen beträgt 50 % für alle 
Gebühren mit Ausnahme der Einweisungspauschale. 

3. Bei einer gewerblichen Nutzung der Räume können bis zu 200 % der 
Gebühren angesetzt werden. 

4. Für den zusätzlichen Aufwand des Mesner-/Hausmeisterpersonals im 
Zusammenhang mit einer Fremdvermietung wird generell eine 
„Einweisungspauschale“ in Höhe von 35,00 € fällig. Von der Berechnung der 
Pauschale kann im Einzelfall abgesehen werden. 

5. Eine individuelle Gebührenregelung (z. B. für Dauervermietungen oder 
regelmäßige Veranstaltungen) ist durch Beschluss des jeweiligen Kirchen-
gemeinderates jederzeit möglich. 

 
 
 
 



 
C.  SONSTIGE GEBÜHRENREGELUNGEN 

 
1. Küchenbenutzung mit Geschirrbenutzung und Spülen 

 
Küchenart bis 30 Personen über 30 Personen 

KÜCHE KALT (mit Kaffee) 50,00 € 70,00 € 

KÜCHE WARM (mit Kochen) 100,00 € 140,00 € 

TEEKÜCHE 20,00 € 40,00 € 
 

2. Gebühren bei Trauungen 
 

Für die Trauung von auswärtigen Paaren, die nicht im Bereich der 
Gesamtkirchengemeinde wohnen, werden folgende Gebühren erhoben: 

 
Stadtkirche 280,00 € 
Lutherkirche   140,00 €  
Versöhnungskirche   140,00 € 
Stephanuskirche 140,00 €  
Auferstehungskirche    100,00 € 

 
Sofern kein Organistendienst in Anspruch genommen wird, ermäßigt sich 
die Gebühr in der Stadtkirche um 60,00 Euro und in den anderen Kirchen 
um 40,00 Euro. 
 
Nach § 2 Abs. 2 der Trauordnung wird für die Trauung keine Gebühr 
erhoben, wenn die Eltern von Braut oder Bräutigam im Bereich der 
Gesamtkirchengemeinde wohnen. 
 
Für einen sich an die Trauung anschließenden Stehempfang bzw. 
Ständerling wird generell bei allen Trauungen eine Gebühr in Höhe von 
50,00 Euro erhoben. Für die Stadtkirche beträgt die Gebühr 200,00 Euro. 
Die speziellen Rahmenbedingungen sind hier zu beachten. 

 
3. Gebührenverzicht 
 

Für Veranstaltungen, die im Rahmen oder zugunsten der Arbeit der Kirchen-
gemeinden geplant bzw. durchgeführt werden (z. B. Benefizkonzerte etc.) 
und/oder bei denen das Opfer bzw. der Eintritt zugunsten der Kirchenge-
meinden vorgesehen ist, werden im Regelfall keine Gebühren erhoben. 

 
 
Die Änderung der Gebührenordnung tritt nach Beschluss des Gesamtkirchen-
gemeinderates vom 05.12.2019 zum 01.01.2020 in Kraft. 
 
 
 
 



 
 
  Raummiete bis  Raummiete zwischen  Raummiete über 

Gebäude / Raum Fläche  3 Stunden  3 und 6 Stunden  6 Stunden 

 in qm  Grundbetrag  Zusatzbetrag je Stunde  Höchstbetrag 

   in €  in €  in € 

       

1. Jugendhaus       
       
Paulusraum (UG) 71,4 60,00  9,00  96,00 
Matthäusraum (OG) 35,7 28,00  6,00  52,00 
Markusraum (OG) 35,7 28,00  6,00  52,00 
Lukasraum (OG) 24,3 20,00  5,00  40,00 
Johannesraum (OG) 17,0 15,00  3,00  27,00 
       

2. Martin-Luther-Hof       

       

Lutherkirche 305,0          300,00            24,00       396,00 
Melanchthon-Saal 91,0           75,00        9,00            111,00 
Foyer 85,0 70,00  8,00  102,00 
Ruth-Braun-Raum 23,0 20,00  5,00  40,00 
       

3. Stadtkirche       

       

Kirchenraum 640,0        490,00             54,00         706,00 
Kirchenraum für  
kirchlich nahe stehende Veranstalter 640,0          370,00        54,00           586,00 
Schulkonzerte 640,0  235,00         235,00           235,00 
Belegungen im Rahmen  
des Weihnachtsmarkts 640,0      160,00       160,00             160,00 
       

4. Versöhnungskirche       

       

Kirchenraum 400,0         320,00                32,00             448,00 
Gemeindesaal 120,0 90,00  12,00     138,00 
Teckzimmer 31,0 22,00  4,00  38,00 
Turmzimmer 30,0 22,00  4,00  38,00 
Lounge 45,0 35,00  7,00  63,00 
Atelier 20,0 15,00  4,00  31,00 
       

5. Stephanushaus       

       

Kirchenraum 156,0         120,00         18,00          192,00 
Gemeinderaum/Gemeindesaal (EG) 76,0 60,00  9,00  96,00 
Kinderkirchraum (UG) 25,0 20,00  4,00  36,00 
Jugendraum (UG) 25,0 20,00  4,00  36,00 
Multifunktionsraum (UG) 95,0 75,00           11,00         119,00 
Foyer (EG) 67,0 50,00  8,00  82,00 
 


